
Häufigste Fragen zu dem Tarif  
NaturPRIVAT (FAQ)

2. Mit welchen Tarifen ist der Tarif kombinierbar, mit 
welchen nicht?

Der Tarif NaturPRIVAT ist mit folgenden Tarifen nicht 
kombinierbar:

 UKV: AmbulantPRIVAT, KombiPRIVAT, GE, BKK-Plus, 
 SpezialOnTOP, ZukunftPRIVAT - Comfort, Zukunft- 
 PRIVAT - Basis, Krankheitskostenvollversicherungen 

 BK: AmbulantPRIVAT, KombiPRIVAT, ZGH, ZA, ZGE, 
	BBV-EG, BBV-Klassik, BBV-Komfort,    
 BBV-Top-Komfort, BKV 2-4, AS, ZVS / ZVG 2-4,   
 ZVS / ZVG 2-4 Plus, PEP-/ZVP-Tarife, 820 K (Plus),  
 Krankheitskostenvollversicherungen

3. Was sind Untersuchungs- und Heilmethode nach 
dem Hufelandverzeichnis?

Das „Hufeland-Verzeichnis der Besondere Therapieein-
richtungen“ enthält naturheilkundliche und alternative Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden, die von Ärzten 
durchgeführt werden.

Beispiele:
 Osteopathie
 Homöopathie

 Anthroposophische Medizin
 Traditionelle Chinesische Medizin (TCM).

4. Arzneimittel: Was bedeutet der Verweis auf § 4 Teil 
II Absatz 3 (1) AVB?

Nach § 4 Teil II Absatz 3 (1) AVB/VT sind u. a. Nahrungs-
ergänzungsmittel, diätetische Lebensmittel, Vitamine 
und Mineralstoffe generell, d. h. in allen Tarifen, von der 
Erstattung ausgeschlossen. 

§ 4 Teil II Absatz 3 (1) lautet:
„Folgende Präparate sind nicht erstattungsfähig: Nah-
rungsergänzungsmittel, diätetische Lebensmittel, medizi-
nische Weine sowie Badezusätze. Ebenfalls nicht erstat-
tungsfähig sind sonstige Präparate, Medizinprodukte oder 
Arzneimittel, die der allgemeinen Stärkung, der Anreizung 
und Steigerung der sexuellen Potenz, der Gewichtsreduk-
tion oder der Reinigung und Pflege des Körpers dienen. 
Dies gilt ebenso für alle Arzneimittel, Mittel oder Produk-
te, die aus kosmetischen Gründen eingesetzt werden, 
vorbeugend oder gewohnheitsmäßig genommen werden, 
auch der Empfängnisverhütung dienen, nach Angaben 
des Herstellers die biologischen Alterungsvorgänge hem-
men oder mildern, oder deren Wirkstoffe hauptsächlich 
Mikronährstoffe (z.B. Vitamine, Mineralstoffe oder Amino-
säuren) sind.“
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1.  Wann muss die nachfolgende Gesundheitsfrage mit „ja“ bzw. mit „nein“ beantwortet werden?
Besteht zurzeit oder bestand in den letzten 3 Jahren eine der folgenden Krankheiten bzw. sind Behandlungen oder 
Untersuchungen wegen einer der folgenden Krankheiten vorgesehen oder angeraten?



Dies ist v. a. für die im Hufeland-Verzeichnis genannten 
Behandlungsmethoden orthomolekulare Therapie und 
Enzymtherapie relevant. 

Hier gilt Folgendes: 
Die ärztliche Verrichtung (Behandlung und Unter-
suchung) ist versichert. Werden im Rahmen dieser 
Behandlung aber Mittel wie Mineralstoffe, Mikro-
nährstoffe, Vitaminpräparate o. ä. eingesetzt oder 
verordnet, fallen diese unter den Ausschluss

5. Welche Heilmittel sind versichert? Wie ist der Satz 
zu verstehen: „Nicht erstattet werden diejenigen 
Heilmittel, die im Rahmen einer Maßnahme ver-
ordnet werden, die unter die Leistungspflicht der 
GKV fällt.“

Es sind alle Heilmittel versichert, die im GebüH oder im 
Hufeland-Verzeichnis genannt werden. Das Heilmittel 
muss im Rahmen einer naturheilkundlichen Heilbehand-
lung eingesetzt werden und von einem versicherten Leis-
tungserbringer (z. B. Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut) 
erbracht werden. 

Beispiele:

 Heilpraktiker führt eine Teilmassage durch.
 Arzt nimmt selbst eine osteopathische oder chirothera- 
 peutische Behandlung vor.
 Arzt verschreibt im Rahmen einer naturheilkundlichen  
 Behandlung eine ostheopatische Behandlung und diese 
 wird durch einen Physiotherapeuten durchgeführt.

Nicht versichert sind Heilmittel, wenn diese im Rahmen 
einer ‚normalen’ (nicht naturheilkundlichen/alternativen) 
ärztlichen Behandlung, für die die GKV leistet, verschrie-
ben werden. 

Beispiel: Orthopäde untersucht und verordnet anschlie-
ßend Krankengymnastik. 

6.  Sind Osteopathie und Chirotherapie versichert?

Ja, wenn sie von einem versicherten Leistungserbrin-
ger (z. B. Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut) erbracht 
werden.

7.  Welche Heilbehandler sind versichert?

Versicherte Heilbehandler sind die Heilbehandler, die in 
den AVB (§ 4 AVB/VT) genannt werden:

 Niedergelassene, approbierte Ärzte.
 Heilpraktiker mit einer vollumfänglichen (unbeschränk- 
 ten) Heilpraktikererlaubnis.

Heilmitteln, die von Ärzten oder vollumfänglichen Heil-
praktikern verordnet wurden, müssen von diesen selbst 
erbracht werden oder aber von staatlich geprüften Kran-
kengymnasten, Masseuren und medizinischen Bademeis-
tern, Masseuren, Fachkräften für physikalische Therapie, 
Ergotherapeuten, medizinischen Fußpflegern und Podo-
logen nach dem PodG, Logopäden und Fachkräften für 
Lymphdrainagen erbracht werden.

8.  Welche Leistungen sind nicht versichert?

Nicht erstattet werden folgende Leistungen:

 Psychotherapie 
 Heilmittel, die im Rahmen einer Maßnahme verordnet  
 werden, die unter die Leistungspflicht der GKV fällt
 Präparate wie Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, 
 diätetische Lebensmittel etc.

Dies gilt auch dann, wenn diese im Rahmen einer natur-
heilkundlichen Heilbehandlung verordnet werden bzw. 
durchgeführt werden. Zudem gelten die üblichen Leis-
tungsausschlüsse laut AVB/VT.

8.  Wie hoch ist die Leistung in den einzelnen 
Jahren?

Tarif NaturPRIVAT erstattet 80 % der erstattungsfähigen 
Aufwendungen bis zu einem Rechnungsbetrag von:

 625 Euro im 1. Kalenderjahr
 1.250 Euro in den ersten beiden Kalenderjahren 
 zusammen
 1.250 Euro pro Jahr in jedem folgenden Jahr (= ab dem  
 3. Kalenderjahr)

D. h. erstattet werden maximal:

 500 Euro im 1. Kalenderjahr 
 1.000 Euro in den ersten beiden Kalenderjahren 
 zusammen
 1.000 Euro pro Jahr ab dem 3. Kalenderjahr
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